
Ablauf der Referendumsfrist: 7. Juli 2016
Die Liste ist vollständig oder teilweise ausgefüllt zurückzusenden bis spätestens 25. Juni 2016 an das Bürgerkomitee Für unsere Sicherheit «NEIN zur Halbierung 
der Armee», Postfach, 6302 Zug, das für die Stimmrechtsbescheinigung besorgt sein wird.

Die unterzeichnete Amtsperson bescheinigt hiermit, dass obenstehende .......... (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner in eidgenössischen Angele-
genheiten stimmberechtigt sind und ihre politischen Rechte in der erwähnten Gemeinde ausüben.

Ort: Eigenhändige Unterschrift: Amtsstempel

Datum: Amtliche Eigenschaft:

Nr. Name                                                Vorname
eigenhändig und möglichst in Blockschrift

Geburtsdatum
(TT/MM/JJ)

Wohnadresse
(Strasse und Hausnummer)

Unterschrift
(eigenhändig)

Kontrolle
(leer lassen)

1

2

3

4

5

6

Kanton Postleitzahl Politische Gemeinde

Referendum gegen die Änderung vom 18. März 2016 des Bundesgesetzes über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG). 
Im Bundesblatt veröffentlicht am 29. März 2016.
Die unterzeichnenden stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger verlangen, gestützt auf Art. 141 der Bundesverfassung und nach 
dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte, Art. 59a-66, dass die Änderung vom 18. März 2016 des Bundesgesetzes 
über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG) der Volksabstimmung unterbreitet werde.
Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde in eidgenössischen Angelegenheiten 
stimmberechtigt sind. Bürgerinnen und Bürger, die das Begehren unterstützen, mögen es handschriftlich unterzeichnen. Wer bei einer Un-
terschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für ein Referendum fälscht, 
macht sich strafbar nach Art. 281 beziehungsweise nach Art. 282 des Strafgesetzbuches. 

NEIN zur Halbierung der Armee!
(Volksreferendum)

1990 2018

 Jeder Achte in Uniform Jeder Achtzigste in Uniform
 (800‘000 von 6,7 Mio Einwohnern = 12%)  (100‘000 von 8,5 Mio Einwohnern = 1,2%)

Armee-Halbierung vors Volk!
Quelle des Begriffs «Halbierung»: 14.069 - «Botschaft zur Änderung der Rechtsgrundlagen für die Weiterentwicklung der Armee vom 

3. September 2014», Ziffer 1.1.5 Bestand, erster Abschnitt «halbiert», unterzeichnet von Bundespräsident Didier Burkhalter.



Bürgerkomitee Für unsere Sicherheit – 
Nein zur Halbierung der Armee
Postfach
6302 Zug

Hier einmal falten (NICHT abreissen!), mit Klebstreifen zusammenkleben, frankieren und in den nächsten Briefkasten werfen

 Bitte senden Sie weitere Unterschriftenbogen. 
 Gewünschte Anzahl:

   Ich möchte das Referendum finanziell unterstützen.
 Bitte senden Sie mir einen Einzahlungsschein (PC 89-556300-0)
  IBAN: CH93 0900 0000 8955 6300 0 • BIC: POFICHBEXXX

Name / Vorname:

Adresse:

PLZ / Ort:

E-Mail:

www.armee-halbierung-nein.ch
info@armee-halbierung-nein.ch

Bitte
frankieren.

Danke!

Terror und Krieg in Europa:

NEIN zur Halbierung der Armee!
 
Der Bundesrat will unsere Armee halbieren (vom heutigen Bestand von 220’000 auf nur noch 100‘000). Damit kann die Armee 
ihren Verfassungs-Auftrag (Artikel 2 und 58 der Bundesverfassung) nicht mehr erfüllen! Sie ist viel zu schwach!

Unsere Armee hat den Auftrag, Land und Leute gegen jede Bedrohung wirksam zu schützen!
Sie muss jederzeit:

 Die verfassungsmässige Ruhe und Ordnung aufrechterhalten (Terrorbedrohung, Unruhen, Plünderungen, Blackout, ...)
 1‘000 kritische Infrastrukturen schützen (Atomkraftwerke, Lebensmittel-Lager, Wasserversorgung, Treibstoffdepots, SBB, 

Flugplätze, Behörden, Botschaften, Verkehrsknoten, Kommunikation, Grenzübergänge, Strom-Netz, Chemielager, ...)
 Unsere Bevölkerung und unser Land auch gegen einen militärischen Angriff von aussen verteidigen können

Mit einer nochmals halbierten Armee ist das unmöglich!    
Die «neue Armee» soll nur noch 24‘000 Infanteristen haben!
Bei vier Ablösungen für einen 7×24-Stunden-Betrieb über längere Zeit sind dies durchhaltefähig 6‘000 Infanteristen, die 
schweizweit gleichzeitig im Einsatz stehen können (bei Gesamt-Mobilisierung der Armee!). 
Die Schweiz hat eine Fläche von 41’285 Quadratkilometern. 
Pro 7 Quadratkilometer ist also ein einziger einsamer Infanterist «im Einsatz»! 
Das sind ganze 35 Soldaten für den Kanton Zug, 250 für den Kanton Zürich, beziehungsweise ............. für Ihren Kanton!
Der Bundesrat will uns weismachen, dass damit die obigen Verfassungs-Aufträge in jedem Fall erfüllt werden können (also auch 
bei schweizweit flächendeckenden Bedrohungen und nicht bloss bei isolierten Einzel-Ereignissen).

Das ist schlicht lächerlich! Deshalb: NEIN zur verantwortungslosen Halbierung unserer Armee!

Wir wollen eine moderne, starke und glaubwürdige Schweizer Armee!
Dieses Referendum wird privat finanziert. Spenden sind herzlich willkommen! Treten Sie unverbindlich dem Bürgerkomitee bei!
Weitere Unterschriftenlisten können bestellt werden über www.armee-halbierung-nein.ch/unterschriftenbogen

Bürgerkomitee Für unsere Sicherheit, Postfach 7701, 6302 Zug.         Besuchen Sie uns auf www.armee-halbierung-nein.ch


